
Empfehlungen zum Inhalt von  Dienstanweisung gemäß VSBMO

für Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit

Leitung Arbeitsbereich kreiskirchlicher Kinder- und Jugendarbeit 
Innerhalb des Punktes III der Musterdienstanweisung nach VSBMO
1. Inhaltlich

a) Sie leiten in Zusammenarbeit mit_____________________(z.B. dem/der Vorsitzenden des Synodalen Ausschusses für Ihr Arbeitsfeld das __________________ (Jugendreferat/ Erwachsenenbildungsreferat…) im Kirchenkreis _____________________.
b) Sie üben die Dienst- (wenn nicht beim Superintenden*in)und Fachaufsicht für die Mitarbeiter*innen in Ihrem Arbeitsfeld aus.
c) Sie sind verantwortlich für die Genehmigung von Dienstreisen, Fortbildungen und Jahresurlaub Ihrer Mitarbeiter*innen.

d) Sie haben die Aufgabe Seelsorge, Beistand und Beratung an Einzelnen und Gruppen.
e) Sie arbeiten mit Ihrem Team an der Gewinnung, Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen für Ihr Arbeitsfeld.

f) Sie organisieren mit Ihrem Team die Planung und Durchführung von Projekten für Ihr Arbeitsfeld. 

g) Sie erarbeiten in Zusammenarbeit mit Ihrem Team die Konzepte für Ihr Arbeitsfeld und setzen diese nach erfolgten Beschlüssen in den verantwortlichen Gremien gemeinsam um.
h) Sie sind für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen in Ihrem Arbeitsbereich verantwortlich.

i) Sie führen mit Ihren Mitarbeiter*innen jährlich ein Jahresdienstgespräch.
2. Organisation

a) Sie sind verantwortlich für die Planung und Durchführung und Nachbereitung von regelmässigen Dienstbesprechungen mit Ihrem Team/ Ihren Teams.
b) Sie sind veranwortlich für die inhaltliche Jahresplanung, die Finanzplanung und den Stellenplan für Ihren Arbeitsbereich.
c) Sie sind verantwortlich für die Mittelaquise aus Zuschüssen, Stiftungen und Sponsoren für Ihr Arbeitsfeld.

d) Sie sind in Zusammenarbeit mit der kreiskirchlichen Verwaltung verantwortlich für die Haushaltsanmeldung Ihres Haushaltes. 

e) Sie sind für die ordnungsgemäße Verwendung und Verwaltung der Mittel für Ihr Arbeitsfeld verantwortlich und erstellen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Verwaltung die erforderlichen Verwendungsnachweise.
f) Sie entscheiden bis zu einer Summe von ___________ Euro eigenverantwortlich über die Verausgabung der Haushaltsmittel entsprechend der im Haushalt enthaltenen Positionen.
g) Sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit für Ihr Arbeitsfeld (ggf. in Abstimmung mit Ihrer/Ihrem Fachvorgesetzten und dem Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises)verantwortlich.

3. Gremienarbeit-Dienstbesprechungen-Jahresdienstgespräch
a) Sie sind verantwortlich für die Wahrnehmung der Interessen des Kirchenkreises _________________ und seiner Kirchengemeinden in folgenden Gremien: (Kreis/Stadt) Jugendring, Jugendhilfeausschüsse folgender Kommunen, Arbeitsgemeinschaften nach §78 SGB IIIV, Qualitätszirkel mit den Jugendämtern, Konferenz der Geschäftsführenden der EKvW, Ev. Kinder- und Jugendkonferenz von Westfalen.

b) Sie sind berufenes, stimmberechtigtes Mitglied des Synodalen Jugendausschusses (Geschäftsführung des Ausschusses zusammen mit dem/der Vorsitzenden?

c) Sie sind berufenes, stimmberechtigtes/beratendes (unzutreffendes bitte streichen) Mitglied der Regionalen Jugendausschüsse unseres Kirchenkreises.
d) Sie sind verpflichtet, regelmäßig an den Dienstbesprechungen mit dem/der Superintendenten teilzunehmen, in denen gegenseitige Informationen und     Absprachen erfolgen.
e) Sie bringen die Belange Ihres Arbeitsbereiches nach Beratung im Synodalen Ausschuss in den Kreissynodalvorstand ein und beraten den KSV.
f) Sie sind berufenes, stimmberechtigtes Mitglied der Kreissynode und beraten die Synode in den Angelegenheiten Ihres Arbeitsfeldes.
g) Als Fachvorgesetzter führen Sie einmal im Jahr ein Jahresdienstgeschpräch anhand des Musters „Jahresdienstgespräche in der EKvW“ mit den Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter*innen.

h) Regelungen zu weiteren Vernetzungstreffen mit Arbeitsbereichen im Kirchenkreis/Landeskirche (Konferenz Synodale Dienste…).
4. Besondere Pflichten
a) Sie haben eine unmittelbare Mitteilungspflicht gegenüber Ihrer/Ihrem Dienstvorgesetzten in Fällen von Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag), groben Dienstpflichtverletzungen bzw. beim Verdacht von groben Dienstpflichtverletzungen von Mitarbeitenden (z.B. bei Verdacht von Suchtmittelabhängigkeiten) und Gewaltandrohungen von Dritten. Der Verdacht von sexualisierter Gewalt im Sinne des § 2 KGSsG ist unmittelbar der Meldestelle der EKvW zu melden (§ 8 KGSsG).
b) Sie stimmen sich zu Angelegenheiten des kommunalen Kinder- und Jugendschutzes mit dem Jugendamt / den zuständigen Jugendämtern ab und informieren sich dort über die aktuellen Konzepte des Kinderschutzes  (Vereinbarungen mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, zuständige „insofern erfahrene Fachkraft“ nach § 8a SGB VIII Kinderschutz des Kirchenkreises/der Jugendverbände).

c) Sie unterichten Ihren Träger über die Rahmenbedingungen des Kinderschutzes und stimmen die entsprechenden Erklärungen mit diesem ab.
d) Sie informieren Ihre Mitarbeiter*innen über die aktuellen Konzepte des Kinderschutzes und achten auf deren Umsetzung in Ihrem Arbeitsfeld. 

e) Sie informieren sich zu Angelegenheiten des Reiserechts und des Krisenplans bezogen auf unsere Freizeitarbeit beim dem Amt für Jugendarbeit der EKvW und sorgen für eine entsprechende Umsetzung.
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